
























Liefer- und Zahlungsbedingungen der 
Präzisionswerkzeuge Klaus – D. Dung GmbH & Co KG 
I. Angebot 
1. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen,  

Zeichnungen, Gewichts- und M aßangaben, sind nur annähernd maß-
gebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.  
An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen U nterlagen behäl t 
sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor: sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer ist verpflichtet, vom 
Besteller als vertraulich bezeichnete Pläne nur mit dessen Zustim-
mung Dritten zugänglich zu machen. 

2 .Der Besteller übernimmt für die von ihm beizubringenden Unterlagen,  
wie Zeichnungen, Lehren, Muster oder dgl., die alleinige Verantwor-
tung. Der Besteller hat dafür einzustehen, dass von ihm v orgelegte 
Ausführungszeichnungen in Schutzrechte Dritter nicht eingreifen. Der 
Lieferer ist dem Besteller gegenüber nicht zur Prüfung verpflichtet, ob 
durch Abgabe von Angeboten aufgrund ihm eingesandter Ausfüh-
rungszeichnungen im Falle der Ausführung irgendw elche Schutzrech-
te Dritter verletzt w erden.  Ergibt sich trotzdem eine H aftung des Liefe-
rers, so hat der Besteller ihn schadlos zu halten. Das gilt nicht bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Ange-
stellter. 

3. M uster w erden nur gegen Berechnung geliefert.  
 
II. Umfang der Lieferung 
1. Für den U mfang der Lieferung ist die schriftl iche Auftragsbestätigung 

des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferers mi t 
zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofer n 
keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und 
Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers.  

2. Werden Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestell-
menge um ca. 10% , mindestens jedoch um 2 Stück über- oder un-
terschritten werden. Berechnet wird die Liefermenge.  

 
III. Preis und Zahlung 
1. Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk ein-

schließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung. Zu 
den Preisen kommt die Mehrw ertsteuer in der jew eiligen H öhe hinzu.  

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden Abzug 
frei Zahlstelle des Lieferers innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
datum (auch bei Teilliefermengen) zu leisten.  

3. Die Zurückhaltung v on Zahlungen oder die Aufrechnung wegen et-
waiger vom Lieferer bestrittener Gegenansprüche des Bestellers sind 
nicht statthaft. 

4. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist der Lieferer berechtigt,  
Verzugszinsen in Höhe von 4%  über dem jeweiligen Diskontsatz der 
Deutschen Bundesbank p.a. oder das diesbezügliche Äquivalent der 
Europäischen Zentralbank zu fordern. Falls der Lieferer in der Lage 
ist, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, ist er berechtigt,  
diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, nach-
zuweisen,  dass dem Lieferer als Folge des Zahlungsverzuges kei n 
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

  
IV. Lieferzei t 
1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, je-

doch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden 
Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben  sowie vor E ingang einer 
vereinbarten Anzahlung.  

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Lieferge-
genstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitge-
teilt ist.  

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rah-
men von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowi e 
beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Wil-
lens des Lieferers liegen, sow eit solche Hindernisse nachweislich au f 
die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheb-
lichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei U nterliefe-
rern eintreten.  
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht z u 
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges ent-
stehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fäl-
len der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen.  

4. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so ist der Lie-
ferer berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Frist, anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen 
und den Besteller mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern.  

5. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten 
des Bestellers voraus.  

 
V. Gefahrübergang und Entgegennahme 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den 

Besteller über,  und zw ar auch dann, w enn Teillieferungen erfolgen 
oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versendungskos-
ten oder Anfuhr und Aufstellung übernommen hat. 
Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durc h 
den Lieferer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-,  Feuer- und Wasser-
schäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.  

2. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller 
zu vertreten hat, so geht die Gefahr v om Tage der Versandbereit-
schaft auf den Besteller über,  jedoch ist der Lieferer verpflichtet, au f 
Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen zu bewirken,  
die dieser verlangt.  

3. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unw esentliche Mängel 
aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VII  
entgegenzunehmen.  

4. Teill ieferungen sind zulässig.  
 
VI. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor,  
bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderun-
gen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen begli-
chen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderun-
gen des Lieferers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und 
der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Bestellers,  insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur 
Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der 
Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der 
Pfändung des Gegenstandes durch den Lieferer liegt ein Rücktritt v om 
Vertrag nur dann, wenn dies der Lieferer ausdrücklich schriftlich erklärt 

hat. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller 
den Lieferer unverzüglich schriftl ich zu benachrichtigen.  
2. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Ge-

schäftsgang w eiterzuverkaufen. Er tritt jedoch dem Lieferer bereits 
jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab,  die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte er-
wachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auc h 
nach der Abtretung ermächtigt, so lange er sich vertragstreu verhäl t 
und keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt. 
Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleib t 
hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderun-
gen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und keine Zahlungsunfähig-
keit vorliegt. Der Lieferer kann sonst verlangen, dass der Besteller ihm 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt,  all e 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unter-
lagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Wird der 
Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die dem Lieferer 
nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers ge-
gen den Abnehmer in Höhe des zwischen Lieferer und Besteller ver-
einbarten Lieferpreis als abgetreten.  

3. Wenn die Sicherheiten des Lieferers den realisierbaren Wert der For-
derungen um 20%  übersteigen, muss der Lieferer die übersteigenden 
Forderungen freigeben.  

4. Der Lieferer ist berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Be-
stellers gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schä-
den zu versichern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung 
nachweislich abgeschlossen hat.  

5. Der Besteller darf den Liefergegenstand w eder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Bei P fändungen sowie Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer unver-
züglich davon zu benachrichtigen.  

6. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch 
den Besteller eine wechselmäßige Haftung des Lieferers begründet,  
so erlöschen der Eigentumsvorbehalt, einschließlich seiner vereinbar-
ten Sonderformen, oder sonstige zur Zahlungssicherung vereinbarte 
Sicherheiten nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als 
Bezogenen.  

 
VII. Haftung für Mängel der Lieferung  
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zu-
gesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt IV, 4, wie folgt: 
1. Die Gew ährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser 
seinen nach § 377, 378 HGB geduldeten Untersuchungs- und Rügeob-
liegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
1a. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen un-

terliegender Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu liefern,  
die sich innerhalb von 6 M onaten seit Lieferung infolge eines vor dem 
Gefahrübergang liegenden Umstandes - insbesondere w egen fehler-
hafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung - 
als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beein-
trächtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Liefe-
rer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden E igentum 
des Lieferers.  
Für M ängel des vom Besteller angelieferten Materials haftet der Liefe-
rer nur, w enn er bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt die Mängel 
hätte erkennen müssen. Verzögert sich der Versand, ohne Verschul-
den des Lieferers, so erlischt die Haftung spätestens 12 Monate nac h 
Gefahrübergang.  
Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des 
Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche,  die ihm gegen di e 
Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen.  
Bei Fertigung nach Zeichnung des Bestellers haftet der  
Lieferer nur für die zeichnungsmäßige Ausführung. 

 
2. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu ma-

chen,  verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rüge an 
in 6 M onaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist.  

3. Es wird keine Gew ähr übernommen für Schäden,  die aus nachfolgen-
den Gründen entstanden sind: 
Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Ab-
nutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Be-
triebsmittel, chemische, elektro-chemische oder elektrische Einflüsse,  
sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferers zurückzuführen 
sind.  

4. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach bill igem Ermessen notwendig 
erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Be-
steller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben, sonst ist der Lieferer von der Mängelhaftung 
befreit. N ur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicher-
heit und zur Abw ehr unverhältnismäßig großer Schäden, w obei der 
Lieferer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Be-
seitigung des Mangels im Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer 
Ersatz der notwendigen Kosten zu v erlangen.  

5. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden 
unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer - insow eit als sich die Bean-
standung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes,  
einschließlich des Versandes. Im übrigen trägt der Besteller die Kos-
ten  

6. Für das Ersatzstück und die N achbesserung beträgt die Gewährleis-
tungsfrist 3 M onate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ur-
sprünglichen Gewährleistungsfirst für den Liefergegenstand.  

7. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß, ohne 
vorherige Genehmigung des Lieferers, vorgenommene Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entste-
henden Folgen aufgehoben.  

8. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch auf 
Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, sind ausgeschlossen.  
Dieser H aftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrläs-
sigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei schuldhafter 
Verletzung w esentlicher Vertragspflichten.  
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Lieferer - außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrläs-
sigkeit des Inhabers und leitender Angestellter - nur für den vertrags-
typischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden .  

Der Haftungsausschluss gilt nicht in den Fällen, in denen nach Pro-
dukthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- 
oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.  
Er gilt auch nicht bei Fehlen von E igenschaften, die ausdrücklich zu-
gesichert sind,  wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Be-
steller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstan-
den sind, abzusichern.  

 
VIII. Haftung für Nebenpflichten 
Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom 
Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder 
nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie an-
deren vertraglichen Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für 
Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes - nicht vertragsgemäß 
verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss w eiterer Ansprüche 
des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VII und IX entsprechend.  
IX. Recht des Bestellers auf Rücktri tt,  Wandelung und sonstige Haf-
tung des Lieferers 
1 .Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die 

gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird.  Das-
selbe gilt bei Unv ermögen des Lieferers. Der Besteller kann auc h 
dann vom Vertrag zurücktreten, w enn bei einer Bestellung gleicharti-
ger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl 
nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ableh-
nung einer Teillieferung hat, ist dies nicht der Fall, so kann der Bestel-
ler die Gegenleistung entsprechend mindern.  

2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes IV der Lieferbedin-
gung vor und gew ährt der Besteller dem in Verzug befindlichen Liefe-
rer eine angemessene N achfrist mit der ausdrücklichen Erklärung,  
dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistung ablehne,  
und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum 
Rücktritt berechtigt.  

3. Tritt die Unmöglichkeit w ährend des Annahmeverzuges oder durch 
Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung 
verpflichtet.  

4. Der Besteller hat ferner ein Recht zur Rückgängigmachung des Ver-
trages, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfris t 
für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm z u 
vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Ver-
schulden fruchtlos v erstreichen lässt. Das Recht des Bestellers au f 
Rückgängigmachung des Vertrages besteht auch in sonstigen Fällen 
des Fehlschlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch den 
Lieferer.  

5. Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des 
Bestellers, insbesondere auf Kündigung oder Minderung sowie auf Er-
satz von Schäden irgendwelcher Art, und zw ar auch von solchen 
Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind.  
Dieser H aftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrläs-
sigkeit des Inhabers oder leitender Angestellter sowie bei schuldhafter 
Verletzung w esentlicher Vertragspflichten.  
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Lieferer - außer in den Fällen des Vorsatzes und deren groben Fahr-
lässigkeit des Inhabers und leitender Angestellter - nur für den ver-
tragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nac h 
Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Per-
sonen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehafte t 
wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrück-
lich zugesichert sind,  wenn die Zusicherung gerade bezw eckt hat, den 
Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, abzusichern.  

 
X. Besondere Bedingungen für Bearbei tungsverträge (Fertigstel -
lung, Aufarbeitung, Umarbei tung oder Wiederherstellung von 
Werkzeugen) 
Ergänzend zu oder abweichend von den Lieferbedingungen gilt für der-
artige Bearbeitungsv erträge: 
1. Die Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu bezahlen.  
2. Für das Verhalten des an den Bearbeiter eingesandten Materials ü-

bernimmt dieser keine H aftung. Sein Anspruch auf Vergütung bleib t 
unberührt. 
Wird das Material bei der Bearbeitung durch Verschulden des Bear-
beiters unbrauchbar,  entfallen der Vergütungsanspruch des Bearbei-
ters und ein etwaiger Schadensersatzanspruch des Bestellers. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkei t 
des Inhabers oder leitender Angestellter.  

 
XI. Sonstige Haftung 
Soweit eine Haftung des Lieferers, gleichgültig aus welchem Rechts-
grund, gegeben ist, beschränkt sich diese auf höchstens 5%  vom Wert 
der betroffenen Liefermenge. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder leitender Ange-
stellter und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Feh-
lern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an priv at 
genutzten Gegenständen gehaftet wird. 
 
XII. Warenrückgabe 
Rücksendungen werden nur nach vorheriger Absprache akzeptiert. 
Im Falle einer Gutschrift müssen wir Wiedereinlagerungskosten i.H.v. 
15%  des Warenwertes berechnen, mindestens EUR 15,00 
 
XIII. Gerichtsstand 
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist,  
wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die Kla-
ge bei dem Gericht zu erheben,  das für den Hauptsitz oder die Lieferung 
ausführende Zw eigniederlassung des Lieferers zuständig ist. Der Liefe-
rer ist auch berechtigt, am H auptsitz des Bestellers zu klagen.  
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